
















 

 

Rubrik: Raumplanung 
Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung 
Publikationsdatum: KABZH - 03.07.2020 
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000000697 
Kanton: ZH 

Publizierende Stelle:  
Gemeinde Stäfa, Goethestrasse 16, 8712 Stäfa

Quartierplan Zehntentrotte, Bekanntmachung der kommunalen Festsetzung und der 
kantonalen Genehmigung

Betrifft: 8712 Stäfa  
Mit Beschluss vom 7. April 2020 hat der Gemeinderat ge-
stützt auf § 147 des Planungs- und Baugesetzes (PBG) das 
amtliche Quartierplanverfahren über das Baugebiet Zehn-
tentrotte eingeleitet.  
Das künftig als Quartierplan Zehnentrotte bezeichnete Ge-
biet wird wie folgt begrenzt: 
Norden: Durch das Bahntrassee. Die Bahngrundstücke Kat. 
Nrn. 8136 und 7514 werden in den Perimeter einbezogen. 
Westen: Durch die westliche Grenze des Grundstücks Kat.-
Nr. 12685 
Süden: Durch die nördliche Grenze der Seestrasse (Kantonss-
trasse) 
Osten: Durch die westliche Grenze der Ebnetstrasse (kom-
munale Sammelstrasse) 
Die Baudirektion hat mit Verfügung Nr. 0563-20 vom 23. 
Juni 2020 die Verfahrenseinleitung genehmigt.  

Rechtliche Hinweise:  
Der Einleitungsbeschluss, der Genehmigungsentscheid der 
Baudirektion des Kantons Zürich und die weiteren Unterla-
gen liegen ab dem 3. Juli 2020 während 30 Tagen während 
den ordentlichen Öffnungszeiten zur Einsicht auf der Ge-
meindeverwaltung, Büro S201A (2. Stock), auf (§ 5 Abs. 3 
PBG).  
Der Beschluss wird den beteiligten Grundeigentümern in-
nerhalb des Quartierplanperimeters schriftlich mitgeteilt (§ 
148 Abs. 1 PBG). 
Gegen den Beschluss des Gemeinderates und den Genehmi-
gungsentscheid der Baudirektion des Kantons Zürich kann 
innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, 
schriftlich Rekurs beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, 
Postfach, 8090 Zürich, erhoben werden (§§ 329 ff PBG). 

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begrün-
dung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit 
möglich, beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die angeru-
fenen Be-weismittel sind genau zu bezeichnen und soweit 
wie möglich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursge-
richts sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren 
unterliegende Partei zu tragen. 
Information: 
Gemäss § 148 Abs. 2 PBG sowie § 23 Verordnung über den 
Quartierplan (QPV) ist im Einleitungsbeschluss insbesondere 
die Zulässigkeit des nachgesuchten Verfahrens und die 
Zweckmässigkeit der Gebietsabgrenzung zu beurteilen. Mit 
Rekurs kann nur geltent ge-macht werden, dass die Voraus-
setzungen zur Durchführung des Verfahrens fehlen oder die 
Gebietsabgrenzung unzweckmässig ist. Einwendungen die-
ser Art können später nicht mehr erhoben werden. 

Kontaktstelle:  
Gemeinderat Stäfa



 

 

Rubrik: Raumplanung 
Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung 
Publikationsdatum: KABZH 30.10.2020 
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000000821 
 
Publizierende Stelle 
Gemeinde Stäfa, Goethestrasse 16, 8712 Stäfa

Quartierplan Zehntentrotte, Bekanntmachung der 
Rechtskraft

Betrifft: 8712 Stäfa  
Der Gemeinderat Stäfa hat am 7. April 2020 gestützt auf § 147 des Planungs- und 
Baugesetzes (PBG) das Quartierplanverfahren Zehntentrotte eingeleitet. Die 
Baudirektion hat mit Verfügung Nr. 0563-20 vom 23. Juni 2020 die Verfahrenseinleitung 
genehmigt. Das Rechtsmittelverfahren gegen die Einleitung wurde gemäss Mitteilung 
des Baurekursgerichts vom 16. September 2020 durch Rückzug abgeschlossen. Die 
Verfahrenseinleitung ist rechtskräftig. 

Rechtliche Hinweise:  

Kontaktstelle:  
Gemeinderat Stäfa
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